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, 29. November 2019 /     

Verfügung 

T  D ,  

Ereignis vom 15.05.2017 -  

Sehr geehrte Frau  

Mit Schreiben vom 31.05.2019 haben wir D  T  das rechtliche Gehör betreffend 

den weiteren Leistungsanspruch gewährt. 

Ihre diesbezügliche Stellungnahme vom 15.11.2019 haben wir erhalten. Sie machen geltend, 

dass nicht auf das Gutachten der SAMB AG abgestellt werden kann. Insbesondere die 

Schlussfolgerungen der Neuropsychologin stellen Sie in Frage. Abklärungen in der 

Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich (PUK) seien in die Wege geleitet worden. Der 

Bericht dazu liegt noch nicht vor.  

Eine weitere Fristerstreckung zum Abwarten des Berichts der PUK können wir nicht gewähren 

und stützen uns deshalb weiterhin auf das medizinische Gutachten der SMAB AG, St. Gallen. 

Sollten die Untersuchungen der PUK neue Sachverhalte hervorbringen, können diese im 

Einspracheverfahren behandelt werden.  

Wir erlassen deshalb folgende Verfügung:  

Aufgrund des Verlaufs der Folgen aus dem Ereignis vom 15.05.2017 sahen wir uns veranlasst, 

weitere Abklärungen zu treffen. Deshalb haben wir ein medizinisches Gutachten bei SMAB 

AG, veranlasst. Nachdem dieses vorliegt, haben wir bei der Prüfung des weiteren 

Leistungsanspruchs von D  T  folgendes festgestellt:  

 

Am 15.05.2017 erlitt D  T  Schussverletzungen am Kopf und dem rechten 

Oberarm. Er musste sich in ärztliche Behandlung begeben und wurde arbeitsunfähig.  
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1. Heilbehandlung, Taggeld und Erwerbsunfähigkeit 

 

Nach Art. 10 und 16 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung (UVG) hat die versicherte 

Person Anspruch auf Heilbehandlung sowie ein Taggeld, sofern noch eine zweckmässige 

Behandlung durchgeführt wird, bzw. sie arbeitsunfähig ist. Als zweckmässig kann eine 

Behandlung noch angesehen werden, sofern mit einer namhaften Besserung gerechnet werden 

kann. 

 

Gemäss medizinischem Gutachten von SMAB AG vom 01.05.2019 ist mit keiner namhaften 

Besserung mehr zu rechnen. Zudem wird bezüglich allen medizinischen Fachgebieten 

(Neurologie, Neuropsychologie, Orthopädie, Psychiatrie, Ophtalmologie und Kieferchirurgie) 

eine volle Arbeitsfähigkeit in der bisherigen und einer angepassten Tätigkeit attestiert. Es 

besteht somit weder eine Arbeitsunfähigkeit noch eine Erwerbseinbusse.  

 

Die Voraussetzungen für den Anspruch auf weitere Heilbehandlungen und Taggelder sind 

somit nicht mehr erfüllt. Ab 01.06.2019 besteht deshalb kein Anspruch mehr auf 

Heilbehandlungen und Taggeldleistungen. Ein Rentenanspruch entfällt ebenfalls.  

 

Zur Prüfung einer Leistungspflicht ist nun die Krankenversicherung die kompetente 

Ansprechpartnerin. Wir durften feststellen, dass D  T  bei SWICA, 

, für Heilungskosten versichert ist. Wir orientieren diese mittels Kopie 

dieser Verfügung direkt über unseren Entscheid. 

 

Art. 11 der Verordnung zum Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVV) hält fest, dass 

Leistungen auch für Rückfälle und Spätfolgen zu einem versicherten Unfall zu erbringen sind. 

 

Für die Kosten unfallbedinger Hilfsmittel (Augenprothese) und damit zusammenhängende 

augenärztliche Kontrollen kommen wir weiterhin auf.  

 

2. Integritätsentschädigung 

 

Das UVG hält in Art. 24 und 25 fest, dass der Versicherte, der durch den Unfall eine dauernde 

erhebliche Schädigung der körperlichen oder geistigen Integrität erleidet, Anspruch auf eine 

angemessene Integritätsentschädigung hat.  

 

Die Integritätsentschädigung wird in Form einer Kapitalleistung gewährt. Sie darf den am 

Unfalltag geltenden Höchstbetrag des versicherten Jahresverdienstes (CHF 148 200.00) nicht 

übersteigen und wird entsprechend der Schwere des Integritätsschadens abgestuft. Die 

Integritätsentschädigung ist – bei gleicher Schwere der Schädigung – für alle Versicherten 

gleich hoch. 

 

Der Integritätsschaden sämtlicher unfallbedingter Verletzungen beträgt 35 %. Dies ergibt eine 

Integritätsentschädigung von CHF 51 870.00 (35 % von CHF 148 200.00). Dieser Betrag wurde 

gemäss der uns vorliegenden Abtretungserklärung an die Gemeinde   

) überwiesen.  
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Entscheid 

 

Die Taggeldleistungen und Heilungskosten werden per 31.05.2019 eingestellt. 

 

Es resultiert kein Rentenanspruch. 

 

Die Integritätsentschädigung beträgt CHF 51 870.00. 

 

4. Information 

 

Wir informieren Sie darüber, dass die Unfallversicherung gemäss Artikel 3 Absatz 2 des 

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung UVG mit dem 31. Tag nach dem Tage, an dem 

der Anspruch auf mindestens einen halben Lohn aufhört, endet. Daniele Tartaglione ist deshalb 

für zukünftige Unfälle nicht mehr bei SWICA unfallversichert. Wir empfehlen ihm die 

Unfalldeckung anderweitig einzuschliessen.  

 

5.  Rechtsmittelbelehrung 

 

Diese Verfügung wird rechtskräftig, wenn Sie nicht innert 30 Tagen, vom Tag nach der 

Zustellung angerechnet, Einsprache erheben. Die gesetzliche Frist kann nicht erstreckt werden. 

Eine Einsprache ist schriftlich oder durch persönliche Vorsprache bei obiger Adresse zu 

erheben. Die Einsprache muss ein Rechtsbegehren und eine Begründung enthalten und ist durch 

die Einsprache führende Person oder durch ihren Rechtsbeistand zu unterschreiben.  

 

Während eines allfälligen Einspracheverfahrens werden die Leistungen in dem Umfang 

ausgerichtet, wie er aus dieser Verfügung hervorgeht. Bei Verfügungen, welche bisherige     

Leistungen herabsetzen oder aufheben, gilt die aufschiebende Wirkung einer Einsprache (Art. 

11 ATSV) in diesem Sinne als aufgehoben. 

 

Haben Sie Fragen?  steht Ihnen unter der Telefon-Nummer  gerne 

zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

 

Kopie an: 

 

 

 




